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Mehrfachgesuche 

Rechtsgrundlagen 

Asylgesetz (AsylG) vom 26. Juni 1998 (Stand  am 1. Februar 2014) 

Art 82 Sozialhilfeleistungen und Nothilfe 

2 Während der Dauer eines ausserordentlichen Rechtsmittelverfahrens oder eines Asylver-
fahrens nach Artikel 111c erhalten Personen nach Absatz 1 und Asylsuchende auf Ersu-
chen hin Nothilfe. Dies gilt auch, wenn der Vollzug der Wegweisung ausgesetzt wird.3 

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 
4455, 2011 7325). 

Art. 111c Mehrfachgesuche 

1 Bei Asylgesuchen, die innert fünf Jahren nach Eintritt der Rechtskraft des Asyl- und Weg-
weisungsentscheides eingereicht werden, hat die Eingabe schriftlich und begründet zu er-
folgen. Die Nichteintretensgründe nach Artikel 31a Absätze 1-3 finden Anwendung. 

2 Unbegründete oder wiederholt gleich begründete Mehrfachgesuche werden formlos abge-
schrieben. 

Begriff 

Als "Mehrfachgesuch" gilt: 

 Ein Gesuch, das sich gegen einen rechtskräftig gewordenen Entscheid richtet res-
pektive einen neuen Entscheid erwirken will (z. B. ein Wiedererwägungsgesuch). 

 Ein neues Asylgesuch, das innerhalb von 5 Jahren nach Eintritt der Rechtskraft ei-
nes Asyl- und Wegweisungsentscheids gestellt wird (z. B. ein Asylgesuch an einer 
Empfangsstelle des Bundes). 

Ausweis 

Nach der Rechtskraft eines Wegweisungsent-
scheides wird der Ausweis N eingezogen. Stellt die 
Person ein Wiedererwägungsgesuch und sistiert 
das BfM den Vollzug der Wegweisung, hat die 
Person Anspruch auf einen Ausweis N. Dieser 
enthält den Zusatz "Mehrfachgesuch". 

Stellt eine Person vor Ablauf von fünf Jahren nach 
der Rechtskraft eines Wegweisungsentscheides 
ein neues Asylgesuch z. B. in einer Empfangsstelle 
des Bundes und nimmt der Bund das Gesuch ent-
gegen und weist den Gesuchsteller an den Kanton 
zu, so stellt das Amt für Migration einen Ausweis N 
aus. Der Ausweis wird mit dem Zusatz "Mehrfach-
gesuch" ergänzt. 

Massgebend für den Status der Person ist der 
Code "1203" und der Eintrag "Mehrfachgesuch" in 
der Rubrik "Verfahren" im Zentralen Migrationsin-
formationssystem "Zemis" des BFM. 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995092/index.html#fn-#a82-3
http://www.admin.ch/ch/d/as/2013/4375.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2010/4455.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2010/4455.pdf
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Unterstützung mit Nothilfe 

Gestützt auf den oben erwähnten Art. 82 AsylG werden Personen, die ein Mehrfachgesuch 
gestellt haben, mit Nothilfe unterstützt. 

Information an die Gemeinden über die Unterstützung 

Sobald das KSA vom BfM die Kopie eines Wiedererwägungsgesuchs erhält, das als Mehr-
fachgesuch gilt, informiert das KSA die betroffene Person direkt sowie die Sozialhilfebehör-
de, indem es Letzterer die Kopie des Wiedererwägungsgesuches und des Schreibens an 
die betroffene Person zustellt. Dort ist das Datum erwähnt, ab welchem die Unterstützung 
auf Nothilfe umzustellen ist. 

Auf der Zuweisung einer Person, die der Bund dem Kanton aufgrund eines Mehrfachgesu-
ches in der Empfangsstelle zuweist oder auf einer Zuweisung einer Person mit Mehrfach-
gesuch, z. B. aufgrund eines abgesprochenen Transfers, erwähnt das KSA, dass die Per-
son mit Nothilfe zu unterstützen ist. 

Vergütung der Nothilfepauschale an die Gemeinden 

Das KSA stellt in seiner Datenbank den Ansatz einer Person auf Nothilfe auf das Datum der 
Zuweisung an die Gemeinde oder auf dasjenige im Schreiben an die betroffene Person um, 
dies unabhängig davon, ob und zu welchem Zeitpunkt der Ausweis mit dem Zusatz "Mehr-
fachgesuch" ausgestellt wurde. In der Quartalsabrechnung ist die Person mit dem Code 90 
für die Nothilfe gekennzeichnet. 


